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B e r ich t 

c..t;;"} Sozial::lusscllusses 

Uter d0 n (esctzc~icschl~ß des Nationalrates vom ?O. ~~rz 1975 
betre ffc:~d e in i.~u::dec:.gc setz, mi t dem die Dcschii ft ic;un.c; von Ausländern 

[e:'o[;,::lL'I:iY'd. (,'.u~Lir..de:::-·cesch~~ftigur.G"e:esetz - AU31DG) 

Durch den vorliegenden Gesetzesteschluß des Nationalrates soll die Bc

schi:ftigung von Ausl~ndern in Österreich geregelt werden, soweit eG sich 

nicht UQ Fllichtli~ge oder u~ testirnmte Tätigkeiten an Unterrichts8n~talt0 

und I:1stituten wissenschaftlichen bzw. kultt:.rellen oder sozialen Ch:;rskter:~. 

handelt. Weiters sind Ausllinder hinsichtlich ihrer Tätigkeit in diplo

mCltischen oder bel'ufskonsulClrischen Vertretungen, in zwischenstuD.tlichen 

OrEanisationp.n bzw. als Bedienstete solcher Ausländer ausgenommen. 

Ebenso sollen seelsorgerische Tätigkeiten, T~tigkeiten als Besatzungs

mitElieder auf See- und Binnenschiffen sowie Tätigkeiten als Ferial

prak~ikan:cn nicht diese~ Gesetz un~erlie5en. 

Die Bewilligung der 3esc~~fti5ung eines Ausländers setzt einerseits 

das Vorliegen von vo~ konkreten Einzelfall unab~~ngigen, allge~eiren 

Voraussetzungen wirtschaftliche~ arbeitsmarktpolitischer, gesundheits

politische:::-, de~ographischer und sicherheitspolitischer ~atur sowie 

ands:::-erseits die ErfUllung besti~~ter Gegebenheiten im Einzelfall voraus, 

als deren wesentlichste zu erwä~nen sind: 

vom 

- die Einhaltung der arbeits- unn loltr.rechtlichen 

Vorschriften durch den Arbeitgeber 

die Sicherstellung eic:er ortsüblicl"~e'l Unterkunft 

eines Ausländers durch den Arbeitgeber 

- sOvlie die Durchführur:g einer nrztlichen Untersuchung 

nicht nur auf das Freisein von anstecker.den Krank

heiten, sondern auch auf das Freisein von sonstigen 

k5rperlichen Beeintrhchtigungen. 

2. April 1975 
dern HohC:1 :Iause zu 8'-lpfehlen, k-::: inen Eü:spruch zu e rhe"cen. 

Al~3 Ergc:bnis seir.er Berotung stellt cler Sozi81'ius~,c~ul3 .so-::it dcn 

Antr".r:, der Bundesrat 'wolle bcsc~llieEen: 

Ei n;;pl'uch el'!lOo'2n. 
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